
 

 Öffentliche Bekanntmachung 
 

 

Vollzug des Bayer. Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) 
Einziehung des Bettelfeldweges und einer Teilstrecke von 222 m des 
Klingenwiesenweges in der Gemeinde Burgthann-Ortsteil Ezelsdorf. 
Gemeinde Burgthann, Landkreis Nürnberger Land 
 
Die Wege Nr. 420 „Bettelfeldweg“ und Nr. 419 „Klingenwiesenweg“ befanden sich im 
neuen Baugebiet Nr. 72 „Bayernstraße“ in Burgthann-Ezelsdorf.  
 
In seiner Sitzung am 08.03.2022 hat der Gemeinderat Burgthann folgende 
Beschlüsse gefasst: 
 
Der nicht mehr bestehende Feld- und Waldweg Nr. 420 „Bettelfeldweg“ wird durch 
Entwidmung gem. Art. 8 Abs. 1 Satz 1 BayStrWG in seiner gesamten Länge von 346 
m eingezogen. Der Weg ist tatsächlich nicht mehr vorhanden, aufgrund dessen liegt 
keine Verkehrsbedeutung mehr vor. 
  

 
 
Die Absicht der Einziehung wurde gem. Art. 8 BayStrWG ordnungsgemäß amtlich 
bekannt gemacht. Einwände gegen die Einziehung sind während der Auslegungsfrist 
nicht erhoben worden, so dass die Einziehung nun vollzogen wird. 
 
 
 
 
Der nicht mehr bestehende Feld- und Waldweg Nr. 419 „Klingenwiesenweg“ wird 
durch Entwidmung gem. Art. 8 Abs. 1 Satz 1 BayStrWG von Ziff. E, Flur Nr. 768 SW 
lt. Plan bis zum nordöstlichen Teil der Flur Nr. 715 (rote Abgrenzung) in einer Länge 
von 222 m eingezogen.  



  
 
 
Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Widmung für den Bereich des 
Klingenwiesenweges v. Anfang der Frankenstraße (Ziff. A) bis nordöstlichen Teil der 
Flur Nr. 715 (rote Abgrenzung) in einer Länge von 53 m erhalten bleibt. Nach 
vollkommener Erschließung und Verkehrsübergabe des Baugebietes Bayernstraße 
wird der Weg dann innerhalb des Bebauungsplanes weitergeführt und gewidmet.  
 
Die Absicht der Einziehung wurde gem. Art. 8 BayStrWG ordnungsgemäß amtlich 
bekannt gemacht. Einwände gegen die Einziehung sind während der Auslegungsfrist 
nicht erhoben worden, so dass die Einziehung nun vollzogen wird. 
 
 
Die beiden Einziehungen gelten 1 Tag nach ihrer ortsüblichen Bekanntmachung als 
bekannt gegeben und werden zu diesem Zeitpunkt wirksam (Art. 41 Abs. 4 Satz 3 
und Satz 4 BayVwVfG und Art. 43 Abs. 1 BayVwVfG). 
 
 
Die Einziehungsverfügungen einschließlich der Rechtsbehelfsbelehrung zur 
Einziehung liegen in der Zeit vom   
 
   14.März 2022 bis 05.April 2022 
 
bei der Gemeinde Burgthann, Zi. Nr. 7, Rathausplatz 1, 90559 Burgthann zur 
Einsichtnahme auf. Gleichzeitig sind die Dokumente der Einziehung auf der 
Internetseite der Gemeinde Burgthann, www.Burgthann.de unter der Rubrik –
Rathaus - Ortsrecht –  Straßen- u. Wegerecht – Einziehung zwei Wege BPlan 
Bayernstraße - hinterlegt.   
 
Aufgrund der aktuellen Lage zur Corona-Pandemie wird gebeten, sich jeweils über 
die aktuellen Öffnungszeiten des Rathauses Burgthann vorab zu informieren und 
verstärkt die Möglichkeit der telefonischen oder digitalen Kontaktaufnahme zu 
nutzen. 
 
 
 
 



 
 
 
Die Rechtsbehelfsbelehrung, die in den Bekanntmachungskästen und in der 
Homepage der Gemeinde Burgthann vorliegt, ist Bestandteil der Einziehung. Unter 
anderem ist dort vermerkt, dass die Klagefrist auf einen Monat begrenzt ist.  
 
 
 

 

 
Burgthann, den 09.03.2022  Gemeinde Burgthann 
 
      gez.  
 
      Heinz   M e y e r 
      1. Bürgermeister 
 
 
 
Aushang:   14.03.2022 
Abnahme:  06.04.2022 
 


